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Teil B11 Detaillierte Regelungen für die Koordination nach Baustellenverordnung
Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die Koordination nach Baustellenverordnung des in Teil A §1 näher definierten Projekts
nachstehenden Leistungsumfang und die nachfolgende Honorarregelung auf der Grundlage der Verord-nung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV) vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283), den Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) sowie des Arbeits-schutzgesetzes.
§ 1         Leistungen des Koordinators
Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der nachfolgenden Grund- und Besonderen Leistungen:
1.1 Grundleistungen während der Planung der Ausführung
Koordinieren der Maßnahmen aus den allgemeinen Grundsätzen nach §4 Arbeitsschutzgesetz bei der Planung der Ausführung
1
Feststellen sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten der einzelnen Gewerke auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten oder Einflüssen auf oder in der Nähe der Baustelle
2
Aufzeigen von Möglichkeiten zur Vermeidung von Sicherheits- und Gesundheitsrisiken
3
Erstellen und Ausarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und dessen kontinuierliche Anpassung an den laufenden Planungsprozess
Beraten und Mitwirken bei Planung und Ausschreibung
4
Beraten und Mitwirken in sicherheits- und gesundheitstechnischen Belangen bei der Planung der Baustelleneinrichtung und schriftliche Dokumentation der Ergebnisse
5
Beraten und Mitwirken bei der Planung bleibender sicherheitstechnischer  Einrichtungen für mög-liche spätere Arbeiten an der baulichen Anlage und schriftliche Dokumentation der Ergebnisse
6 
Hinwirken auf das Berücksichtigen von Leistungen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz in Ausschreibungen, Vergabe- und Bauvertragsunterlagen
7
Beraten bei der Terminplanung, insbesondere bei der Abstimmung von Bauausführungszeiten, um Gefahren, die durch ein zeitliches Nebeneinander hervorgerufen werden können, zu reduzieren
Vorankündigung
8
Erstellen der Vorankündigung und Mitwirken bei deren Übermittlung an die nach Landesrecht zuständige Behörde (z.B. Gewerbeaufsichtsamt oder Amt für Arbeitsschutz)
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Unterlage (nachfolgend „Unterlage“)
9
Zusammenstellen der  Unterlage gem. §3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV nach Maßgabe der Erläuterun-gen zur BaustellV (Bundesarbeitsblatt, Ausgabe 3/99, ggf. nachfolgende Fassung) einschließlich Anpassen der Unterlage im Zuge des Planungsprozesses
10
Leistungen während der Ausführung des Bauvorhabens mit
10
.1
Aushängen und Anpassen der Vorankündigung
10
.2
Bekanntmachen, Anpassen und Fortschreiben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans sowie Hinwirken auf seine Einhaltung und auf die Umsetzung der erforderlichen Arbeitsschutz-maßnahmen durch die beteiligten Unternehmen
10
.3
Organisieren des Zusammenwirkens der bauausführenden Unternehmen hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz
10
.4
Koordinieren der Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber durch Einfordern von Nachweisen (z.B. Gefährdungsbeurteilungen, statische Nach-weise usw.)
10
.5
Stichprobenartiges Überprüfen der gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen und Geräte auf ordnungsgemäßen Zustand, ggf. durch Einsichtnahme in Prüfnachweise
10
.6
Hinwirken auf die Einhaltung der Baustellenordnung und eines Baustelleneinrichtungsplans  (soweit diese vorhanden sind) hinsichtlich der Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen
10
.7
Berücksichtigen sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwischen Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten oder Einflüssen auf oder in der Nähe der Baustelle
10
.8
Koordinieren der Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach §4 Arbeitsschutzgesetz
10
.9
Die dargestellten Koordinationsleistungen, Überprüfungen, Überwachungen und Einweisungen sind im Rahmen von regelmäßigen Sicherheitsbesprechungen und -begehungen zu erbringen. Deren mittleres Begehungsintervall für die vorgesehenen Bauphasen wird in §5 festgelegt
10
.10
Protokollieren der sicherheitstechnischen Fragestellungen des Bauablaufs und Auswerten der Ergebnisse der Begehungen und Überprüfungen mit Aufzeigen von Lösungsvorschlägen und zeitnahe schriftliche Übermittlung an örtliche Bauüberwachung, Fachbauüberwachungen undAG, um den notwendigen Handlungsbedarf aufzuzeigen und die kurzfristige und wirtschaftliche Behebung der Fragestellungen durch den AG oder dessen Vertreter (z.B. Bauüberwachung) zu veranlassen
10
.11
Fortschreiben und Abschließen der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Unterlage auf Grund aktualisierter Ausführungsplanung (Bestandsunterlagen, Baubestandsakte, Bauwerksbuch) des Objekts in Bezug auf die sicherheitstechnischen Einrichtungen für die späteren Arbeiten
1.2         Besondere Leistungen
Besondere Leistung
Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.1
11
Erstellen einer Baustellenordnung
12
Anpassen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans  bei erheblichen Änderungen
13
Anpassen der Unterlage bei erheblichen Änderungen
14
Abstimmen beim Vorhandensein mehrerer Koordinatoren
15
Kostenanalysen zu technischen oder organisatorischen  Maßnahmen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
16
Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe sicherheits-
technischer Einrichtungen, Überprüfen von Angeboten in 
sicherheitstechnischer Hinsicht (z.B. bei Funktionalaus-
schreibungen, Alternativangeboten oder Sondervorschlägen)
17
Regelmäßige Teilnahmen an allgemeinen Baubesprechun-gen auf Anforderung durch den AG
18
Beraten zur Erstellung von Fluchtwegplänen oder  Rettungskonzepten während der Bauzeit
19
Beraten zu notwendigen verkehrssichernden Maßnahmen  des AG oder der ausführenden Firmen
20
21
22
§ 2         Stufenweise Beauftragung
Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund-  und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:
1. Stufe:
Ordnungsnummern:
2. Stufe:
Ordnungsnummern:
3. Stufe:
Ordnungsnummern:
§ 3         Inhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan muss folgende Inhalte aufweisen:
3.1         Arbeitsabläufe
3.2         Gefährdungen
Ermitteln aller gewerkebezogenen und gewerkeübergreifenden Gefährdungen.
 
3.2.1           Gewerkebezogene Gefährdungen sind
die bei der Ausführung eines Gewerkes auftretenden Gefährdungen, z.B. Gefahr des Abstürzens von hochgelegenen Arbeitsplätzen; Verschüttungsgefahr bei Erdarbeiten in Baugruben und Gräben.
3.2.2           Gewerkeübergreifende Gefährdungen sind
gegenseitige Gefährdungen, die sich durch örtliches und zeitliches Zusammentreffen mehrerer Gewerke ergeben,Gefährdungen, die sich aus den örtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben,Gefährdungen durch Dritte, z.B. durch weitere betriebliche Nutzung von Teilen des Baufeldes durch den AG; Gefährdungen durch öffentlichen Verkehr; Gefährdungen, die sich durch Nachbarbaustellen ergeben.
3.3         Maßnahmen
3.3.1           Festlegen und Dokumentieren der Maßnahmen, die zur Vermeidung bzw. Verringerung der zuvor ermittelten Gefährdungen notwendig sind, wie z.B. gemeinsam genutzte Einrichtungen und aufeinander abgestimmte Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten einschließlich der Nennung der den anzuwendenden Maßnahmen zugeordneten Arbeitsschutzbestimmungen
3.3.2           Bei der Auswahl der Maßnahmen sind die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und die Erkenntnisse zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz nach dem Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und Hygiene sowie gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Insbesondere sind die „Allgemeinen Grundsätze“ nach §4 Arbeitsschutz-gesetz anzuwenden. Ausgenommen sind die Maßnahmen, zu denen der Arbeitgeber nach den Arbeitsschutzbestimmungen verpflichtet ist und die der Direktions- und Entscheidungspflicht des Arbeitgebers gegenüber seinen Beschäftigten unterliegen, z.B. Unterweisungen, Bereit-stellung geeigneter und sicherer Arbeitsmittel, persönliche Schutzausrüstung.
§ 4         Inhalte der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Unterlage
Die Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Unterlage enthält:
bauteilbezogene Auflistung der bei späteren Arbeiten (Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten) zu erwartenden GefährdungenDarstellung der notwendigen sicherheitstechnischen Einrichtungen für die späteren Arbeiten auf Grund der zeichnerischen und rechnerischen Unterlagen sowie der Genehmigungs- und Prüfungs-unterlagen des Objekts
§ 5         Intervall des Begehungsrhythmus
Für die Begehungen/Besprechungen wird vorläufig folgendes Intervall festgelegt:
Phase A:
von
bis
Wochen
Tage/Woche
Phase B:
von
bis
Wochen
Tage/Woche
Phase C:
von
bis
Wochen
Tage/Woche
Phase D:
von
bis
Wochen
Tage/Woche
Das Intervall des Begehungsrhythmus ist der Komplexität der Baumaßnahme, dem zeitlichen Fortschritt der Arbeiten, dem Grad der Gefährdungen und den Vorgaben des AG anzupassen. Als Mindestbegehungs-rhythmus ist von einer Begehung alle zwei Wochen auszugehen, da sonst eine nachhaltige Koordination und kontinuierliche Überprüfung der Vorgaben nicht gewährleistet und damit nachgewiesen werden kann. 
§ 6         Mitwirkung des AG
6.1         Der AG verpflichtet seine Planer bei der Planung der Ausführung seines Bauvorhabens, insbeson-dere bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden, und bei der Bemessung der Ausführungszeiten für diese Arbeiten, die Allgemeinen Grundsätze nach §4 Ziffer 1 bis 5 des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen (§2 Abs. 1 BaustellV).
6.2         Der AG übermittelt der zuständigen Behörde die Vorankündigung (§2 Abs. 2 BaustellV).
6.3         Der AG sorgt dafür, dass alle am Bau Beteiligten und seine eigenen Mitarbeiter, die für die Baustelle zuständig sind, über die Bestellung und die Leistungen des Koordinators unterrichtet sind, mit dem Koordinator zusammenarbeiten und ihn unterstützen. Der AG hat dafür zu sorgen, dass die Vor-gaben des Koordinators von den anderen Beteiligten berücksichtigt und beachtet werden.
6.4         Der AG vereinbart in den Verträgen mit den ausführenden Firmen, dass die Hinweise AN und der SiGe-Plan zu berücksichtigen sind (§5 Abs. 1 Nr. 5 BaustellV).
6.5         Der AG verpflichtet die ausführenden Firmen, dass diese ihre eigenen Planungen, Konzepte, Anwei-sungen, Ergebnisse der Arbeitsvorbereitung, Gefährdungsanalysen und sonstige erforderlichen Dokumente für die Ausführung der Arbeiten im Baustellenbetrieb für die Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten bereithalten und auf Nachfrage vorlegen.
         Dies ist die Voraussetzung für eine präventive Tätigkeit des Koordinators.
6.6         Der AG verpflichtet seine Vertreter, die in den Niederschriften des AN angeregten Optimierungsmaß-nahmen hinsichtlich des Baubetriebes zu prüfen und ggf. eine wirtschaftliche Behebung zeitnah zu veranlassen.
6.7         Der AG sichert zu, dass dem Koordinator die Pläne und Leistungsverzeichnisse, der Bauablaufplan sowie die Angaben über die am Bau Beteiligten bereitgehalten werden.Es kann sich um folgende Dokumente handeln:
EntwurfspläneAusführungspläneGutachtenLeistungsbeschreibung und LeistungsverzeichnisseBauablaufplanBaustelleneinrichtungsplanUnternehmerliste nach Gewerken mit Angabe der verantwortlichen PersonenProtokolle der Bauoberleitung, Projektsteuerung und Bauüberwachung  
§ 7         Vergütung
Der AN erhält bei Verzicht auf stufenweise Beauftragung (§2) für seine nach §1.1 beauftragten Leis-
tungen ein Pauschalhonorar gemäß dem geprüften Angebot vom 
 (Datum)
in Höhe von
 € netto.
Hiervon entfallen auf die nachstehenden Leistungsblöcke folgende Teilpauschalen:
Koordinieren der Maßnahmen aus den allgemeinen Grundsätzen nach §4 Arbeitsschutzgesetz bei der Planung der Ausführung inkl. der aufgeführten Beratungsleistungen und Mitwirkungspflichten pauschal
 € netto
Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans pauschal
 € netto
Erstellung der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Unterlage pauschal
 € netto
Leistungen während der Ausführung des Bauvorhabens (außer Baustellenbegehungen)
 € netto
Für die Baustellenbegehungen: In der Bauzeit (BZ): 
 Monate
Phase A
 €/Woche für
 T/W ×
 € netto
Phase B
 €/Woche für
 T/W ×
 € netto
Phase C
 €/Woche für
 T/W ×
 € netto
Phase D
 €/Woche für
 T/W ×
 € netto
Bei vereinbarter stufenweiser Beauftragung (§2) werden folgende Einzelpauschalhonorare vereinbart:
Stufe 1:
 € netto
Stufe 2:
 € netto
Stufe 3:
 € netto
Honorar je Sicherheitsbegehung außerhalb des Mindestbegehungs-rhythmus auf Anordnung des AG
 € netto
Für die Leistung „Fortschreiben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans“ kann im Falle einer wesentli-chen Planungsänderung, soweit diese für das Sicherheitskonzept relevant ist und zu einer maßgeblichen Änderung der Unterlage gem. §3 (2) BaustellV führt, eine Vereinbarung über die Vergütung des nachweis-lich erforderlichen Mehraufwands getroffen werden.
Ordnet der AG über die vereinbarten Leistungen hinaus weiter Leistungen an, die zur Erreichung der Ziel- bzw. Aufgabenstellung notwendig sind und die im Verhältnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, werden diese nach Zeitaufwand honoriert.
Der Zeitaufwand ist rechtzeitig vom AN vor Ausführung der Leistung zu ermitteln. Das Honorar wird grund-sätzlich vor Aufnahme der Leistung schriftlich vereinbart. Über die geleisteten Stunden ist vom AN ein Nachweis zu führen. Dieser muss die Tätigkeiten im Einzelnen, das heißt zumindest nach Zeit (Datum und Anzahl der geleisteten Stunden), Personal und Tätigkeitsinhalten aufführen. 
§ 8         Weisungsrecht
Der AN hat gegenüber den an der Planung Beteiligten kein Weisungsrecht. In der Ausführungsphase ist er berechtigt, bei unmittelbar drohenden Gefahren geeignete Maßnahmen anzuordnen. Er hat eine Hinweis-pflicht gegenüber dem AG und den an der Planung und Ausführung Beteiligten bezüglich der Belange der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.
§9         Ergänzende Vereinbarungen
9.1         Als Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name und Qua-lifikation):
Der AN sichert zu, dass die Benannten die Anforderungen aus den RAB 30 hinsichtlich der baufachlichen, arbeitsschutzfachlichen und der speziellen Koordinatorenkenntnisse sowie der Berufserfahrungen erfüllen. Auf Verlangen des AG hat der AN Nachweise hierüber vorzulegen.
9.2         AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:
Ort, Datum
Ort, Datum
für den AG
für den AN
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